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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.01.1980

Norm

VersVG §158c

VersVG §158f

Rechtssatz

In der Tatsache, daß der Versicherer Leistungen an den geschädigten Dritten erbracht hat, kann ein Verzicht auf

Regreß nach § 158 f VersVG nicht erblickt werden, denn nach § 158 c VersVG ist er trotz eingetretener Leistungsfreiheit

in Ansehung des Dritten nach wie vor zur Leistung verpflichtet.
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